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nungswidrigkeit oder am Wohnsitz oder Aufenthaltsort 
des Rechtsverletzers durchgeführt werden, sofern nicht 
in den gesetzlichen Bestimmungen eine besondere Rege
lung getroffen worden ist.

(2) Sind mehrere Organe zuständig, ist das Ordnungs
strafverfahren von dem zuerst mit der Sache befaßten 
Organ durchzuführen, sofern nicht eine bessere erziehe
rische Einwirkung durch ein anderes Organ erreicht 
werden kann.

(3) Im Einzelfall können nachgeordnete Organe mit 
der Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens beauf
tragt werden, wenn dadurch eine größere erzieherische 
und vorbeugende Wirkung zu erwarten ist.

(4) Zur Sicherung der erzieherischen Wirkung ist das 
Ordnungsstrafverfahren ohne Verzögerung durchzu
führen.

(5) Für das vereinfachte Verfahren gelten die Be
stimmungen des §28.

§22

(1) Die Einleitung des Ordnungsstrafverfahrens ist 
schriftlich zu vermerken und erfolgt:

1. auf Grund von Feststellungen der zuständigen Or
gane und Einrichtungen;

2. auf begründete Anregung anderer Staats- und 
Wirtschaftsorgane;

3. auf Grund von Hinweisen der Bevölkerung und 
gesellschaftlicher Organisationen.

(2) Von der Einleitung ist abzusehen, wenn wegen 
der gleichen Sache disziplinarische oder materielle Ver
antwortlichkeit oder andere Erziehungsmaßnahmen ge
eigneter sind und angewendet werden.

(3) Auf Antrag des Staatsanwalts oder des Komitees 
der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion und seiner Organe 
ist ein Ordnungsstrafverfahren einzuleiten.

§23

(1) Die Einleitung des Ordnungsstrafverfahrens und 
der Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen erfolgt 
durch den Entscheidungsbefugten im Wege der Einzel
entscheidung.

(2) Im Ordnungsstrafverfahren sind alle zur Klärung 
des Sachverhalts, notwendigen Feststellungen über Art 
und Schwere der Ordnungswidrigkeit, die Umstände 
ihrer Begehung und die persönlichen Verhältnisse des 
Rechtsverletzers zu treffen. Bei Ordnungswidrigkeiten, 
die Ausdrude einer hartnäckigen Disziplinlosigkeit sind, 
gehäuft auftreten oder zu Strafrechtsverletzungen füh
ren können, ist der Aufdeckung der Ursachen und be
günstigenden Bedingungen besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. 3

(3) Mit dem Arbeitskollektiv, den Berufsvereinigun
gen und gesellschaftlichen Organisationen, denen der 
Rechtsverletzer angehört, und der Nationalen Front 
seines Wohngebietes soll in geeigneter Form zusammen

gearbeitet werden, soweit es zur Klärung des Sach
verhalts und der Vorbereitung der Entscheidung not
wendig ist.

(4) Das Ordnungsstrafverfahren soll innerhalb eines 
Monats abgeschlossen werden.

§24

(1) Dem Bürger, gegen den ein Ordnungsstrafverfah
ren durchgeführt wird, ist Gelegenheit zu geben, 
mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen. Die Be
fragung anderer Personen ist zulässig. Uber die An
hörung des Rechtsverletzers und die Befragung anderer 
Personen sind Niederschriften anzufertigen.

(2) Das Ordnungsstrafverfahren kann auch durchge
führt werden, wenn der Bürger die Möglichkeit zur 
Äußerung oder Stellungnahme nicht wahrnimmt.

(3) Zwangsweise Vorführung und Durchsuchung sind 
im Ordnungsstrafverfahren unzulässig. Die besonderen 
gesetzlichen Befugnisse der Deutschen Volkspolizei zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung sowie der Organe der Zollverwaltung zur Kon
trolle des Zoll- und Devisenverkehrs bleiben hiervon 
unberührt.

(4) Eine Beschlagnahme kann zur Sicherung von Be
weisen oder, wenn gesetzlich die Einziehung vorge
sehen ist, erfolgen.

(5) Bei Ordnungswidrigkeiten im Verkehrswesen ist 
die Durchführung einer Blutalkoholuntersuchung sowie 
die zwangsweise Vorführung dazu zulässig.

(6) Wird ein Ordnungsstrafverfahren auf der Grund
lage bereits vorliegender Ermittlungen anderer staat
licher Organe eingeleitet, soll deren Ergebnis berück
sichtigt werden.

Beendigung des Ordnungsstrafverfahrens

§25

(1) Das Ordnungsstrafverfahren endet mit dem Aus
spruch einer Ordnungsstrafmaßnahme oder mit der 
Einstellung.

(2) Eine Einstellung des Ordnungsstrafverfahrens er
folgt, wenn

1. sich nach Einleitung des Ordnungsstrafverfahrens 
herausstellt, daß keine Ordnungswidrigkeit vorliegt 
oder diese verjährt ist;

2. die durchgeführte Verhandlung selbst oder eine 
andere Erziehungsmaßnahme eine ausreichende 
erzieherische Wirkung auf den Rechtsverletzer er
zielte;

3. ein erzieherischer Erfolg wegen Zeitablaufs, insbe
sondere längerer begründeter Abwesenheit des 
Rechtsverletzers, nicht mehr erwartet werden kann;

4. wegen der begangenen Ordnungswidrigkeit eine 
Ordnungsstrafmaßnahme bereits ausgesprochen 
wurde.

(3) Die Einstellung ist dem Betroffenen in geeigneter 
Weise zur Kenntnis zu bringen.


